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9848 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 29. Juni 2017 betreffend Mehrseitiges 
Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung 

Das dem gegenständlichen Beschluss des Nationalrates zugrundeliegende Mehrseitige Übereinkommen 
zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty-Related Measures to Prevent Base 
Erosion and Profit Shifting, kurz: „MLI“) dient der Umsetzung des Base Erosion and Profit Shifting 
(kurz: „BEPS“) Aktionsplans in die Doppelbesteuerungsabkommen der teilnehmenden Staaten. Der 
Begriff „BEPS“ bezeichnet dabei Maßnahmen der aggressiven internationalen Steuerplanung, durch die 
Gewinne künstlich an Orte verlagert werden, an denen sie nicht oder niedrig besteuert werden. Daher zielt 
der BEPS-Aktionsplan der OECD/G20-Staaten darauf ab, sicherzustellen, dass Gewinne an dem Ort 
besteuert werden, an dem die tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit, durch die sie erzielt werden, ausgeübt 
wird und an dem die Wertschöpfung stattfindet. Damit soll letztlich der Verlust von 
Unternehmenssteuereinnahmen – laut Schätzungen der OECD betragen diese weltweit zwischen 100 und 
240 Milliarden USD pro Jahr – verhindert werden. 
Da durch das Übereinkommen Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder 
geregelt werden, bedarf es der Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 50 Abs. 2 Z 2 B-VG. 
 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 4. Juli 
2017 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Martin Weber. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Martin Weber gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 4. Juli 2017 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, 
1. gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, 
2. dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates gemäß Artikel 50 Absatz 2 Ziffer 2 B-VG die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen. 

Wien, 2017 07 04 

 Martin Weber Ewald Lindinger 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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